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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. November 
2022 

Abweichende Anträge der 
Kommission UBV vom 
13. Januar 2023 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Waldgesetz des Kantons 
Aargau (AWaG) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 931.100 
(Waldgesetz des Kantons Aar-
gau [AWaG] vom 1. Juli 1997) 
(Stand 1. Januar 2019) wird 
wie folgt geändert: 

   

§  2 
Grundsätze 

    

1 Mit dem Eigentum an Wald 
sind Verpflichtungen gegen-
über der Allgemeinheit verbun-
den. 

    

Abweichender Antrag sowie Prü-
fungsanträge der Kommission UBV 
auf den Seiten 3, 4, 9,16 und 17 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/931.100/de
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2 Die Waldeigentümerinnen 
und Waldeigentümer achten 
darauf, dass der Wald seine 
Schutz-, Wohlfahrts- und Nutz-
funktion nachhaltig erfüllen 
kann. 

    

3 Besondere Leistungen im 
Bereich der Schutz- und Wohl-
fahrtsfunktionen werden durch 
die Nutzniessenden oder die 
Verursachenden abgegolten. 

    

 3bis Im Schutzwald beteiligen 
sich die Einwohnergemeinden 
und Infrastrukturbetreibenden 
nach Massgabe ihres jeweili-
gen Sondervorteils mit maxi-
mal 20 % der Kosten an der 
Schutzwaldpflege gemäss 
Art. 20 Abs. 5 WaG. 

   

4 Der Wald ist nach Massgabe 
des Bundesrechts öffentlich 
zugänglich. Wer sich darin auf-
hält, hat ihn zu schonen. 

4 Der Wald ist nach Massgabe 
des Bundesrechts öffentlich 
zugänglich. Wer sich darin auf-
hält, tut dies auf eigene Ver-
antwortung und hat […] den 
Wald zu schonen. 

   



  
- 3 - 

 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. November 
2022 

Abweichende Anträge der 
Kommission UBV vom 
13. Januar 2023 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  5 
Besondere Naturschutzmass-
nahmen 

    

1 Die Waldeigentümerinnen 
und Waldeigentümer haben 
auf den naturschützerisch be-
sonders wertvollen Flächen 
über den naturnahen Waldbau 
hinaus je nach Zielsetzung ge-
eignete Pflegemassnahmen zu 
Gunsten des Arten- und Bio-
topschutzes durchzuführen  
oder zur Gewährleistung na-
türlicher Abläufe ganz auf die 
Holznutzung zu verzichten. 

 Prüfungsantrag 
Es sei zu prüfen, ob in  
§ 5 AWaG oder an anderer 
Stelle eine Anpassung des 
Gesetzes notwendig ist, um 
die Umsetzung des Postulats 
22.114 zu forcieren. Dabei soll 
auch die Frage geklärt wer-
den, wie mit den sehr unter-
schiedlichen Auswirkungen 
dieser gesetzlichen Verpflich-
tung auf die Waldbesitzer um-
gegangen werden kann. 

Zustimmung  

2 Als besonders wertvoll gelten 
der Waldrand sowie diejenigen 
Flächen und seltenen Waldge-
sellschaften, die im Waldent-
wicklungsplan gemäss § 15 
entsprechend bezeichnet sind. 

2 Als besonders wertvoll gelten 
der Waldrand sowie diejenigen 
Flächen und seltenen Waldge-
sellschaften, die […] in den 
überbetrieblichen Planungsin-
strumenten gemäss § […]  14a 
entsprechend bezeichnet sind. 

   

3 Für vertraglich gesicherte 
Nutzungsverzichte und beson-
dere Pflegemassnahmen im 
Dienst des Naturschutzes leis-
tet der Kanton finanzielle Bei-
träge. 
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4 Feuchtgebiete im Wald dür-
fen nicht entwässert werden. 
Ausgenommen sind Entwäs-
serungen, die zum Schutz 
baulicher Anlagen erforderlich 
sind und zusammen mit die-
sen bewilligt werden. 

 Prüfungsantrag 
Der Kanton sorgt dafür, dass 
ein Prozent der Aargauer 
Waldfläche als Feuchtfläche 
erhalten oder wiederhergestellt 
wird. Dazu werden kantonsei-
gene Waldflächen eingesetzt 
oder abgetauscht. Ausgenom-
men sind Entwässerungen, die 
zum Schutz baulicher Anlagen 
erforderlich sind und zusam-
men mit diesen bewilligt wer-
den.  

Zustimmung  

§  6 
Richt- und Nutzungsplanung 

    

1 Der Kanton sorgt in der 
Richtplanung für den Einbezug 
der Ziele und Massnahmen 
dieses Gesetzes und für deren 
Abstimmung mit den andern 
raumwirksamen Tätigkeiten. 

    

2 Die Einwohnergemeinden 
berücksichtigen die Ziele und 
Massnahmen dieses Gesetzes 
in der Nutzungsplanung. Sie 
lassen das im Waldgrenzen-
plan rechtskräftig festgelegte 
Waldareal als Orientierungsin-
halt in den Nutzungsplänen 
eintragen. Wo nötig, schaffen 
sie Schutzzonen im Wald. 

2 Die Einwohnergemeinden 
berücksichtigen die Ziele und 
Massnahmen dieses Gesetzes 
in der Nutzungsplanung. Sie 
lassen das im Waldgrenzen-
plan rechtskräftig festgelegte 
Waldareal als Orientierungsin-
halt in den Nutzungsplänen 
eintragen. Wo nötig, schaffen 
sie Schutzzonen und Zonen 
zur Freizeitnutzung im Wald. 
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 2bis Einfache Einrichtungen zur 
Freizeit- und Erholungsnut-
zung im Wald sind bei nachge-
wiesenem Bedarf zonenkon-
form. Der Regierungsrat er-
lässt die notwendigen Ausfüh-
rungsbestimmungen durch 
Verordnung. 

   

3 Die forstliche Planung be-
rücksichtigt die raumplaneri-
schen Vorgaben. 

    

§  8 
Ausgleich erheblicher Vorteile 

    

1 Für einen durch eine Ro-
dungsbewilligung entstehen-
den erheblichen Vorteil hat die 
Empfängerin oder der Empfän-
ger der Rodungsbewilligung 
dem Kanton eine Ausgleichs-
abgabe von maximal 60 % des 
Mehrwertes zu entrichten. Die 
Höhe der Abgabe, der Zeit-
punkt ihrer Bemessung und 
ihre Fälligkeit werden vom 
Grossen Rat durch Dekret 
festgelegt. 
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2 Massgeblich für die Ermitt-
lung des Mehrwertes ist die 
Differenz zwischen den Ver-
kehrswerten des Waldbodens 
und des gerodeten Bodens, 
abzüglich folgender Aufwen-
dungen: 

    

a) Kosten des Rodungsersat-
zes und allfällige Ersatzab-
gabe; 

    

b) voraussichtliche Kosten der 
Rekultivierung (Wiederauf-
forstung). 

    

3 Der Entscheid des zuständi-
gen Departements unterliegt 
der Beschwerde an das Spezi-
alverwaltungsgericht. 

    

4 Das Departement kann von 
der pflichtigen Person eine Si-
cherheitsleistung verlangen. 

    

5 …     

 6 Der Kanton verwendet die 
Ausgleichsabgaben gemäss 
den Absätzen 1 und 2 für Leis-
tungen gemäss § 25. 
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§  11 
Veranstaltungen 

    

1 Für Veranstaltungen im Wald 
oder am Waldrand, die erhebli-
che nachteilige Auswirkungen 
auf den Wald haben können, 
ist eine Bewilligung der Ein-
wohnergemeinde erforderlich. 
Betrifft die Veranstaltung meh-
rere Gemeinden, ist eine Be-
willigung der zuständigen kan-
tonalen Behörde erforderlich. 

1 Für […] eine Veranstaltung 
im Wald oder am Waldrand, 
die erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf den Wald ha-
ben […] kann, ist eine Bewilli-
gung der Einwohnergemeinde 
erforderlich. Betrifft die Veran-
staltung mehrere Gemeinden, 
ist eine Bewilligung der zu-
ständigen kantonalen Behörde 
erforderlich. 

   

 1bis Für eine Veranstaltung ge-
mäss Absatz 1 ist keine Aus-
nahmebewilligung für eine 
nachteilige Nutzung gemäss 
§ 13 erforderlich. 

   

2 Die Bewilligungsinstanz lehnt 
das Gesuch ab, wenn die Ver-
anstaltung wegen des damit 
verbundenen Lärms oder aus 
einem anderen Grund mit den 
Zielen dieses Gesetzes oder 
anderen schützenswerten pri-
vaten oder öffentlichen Inte-
ressen unvereinbar ist. 

    

3 Die Einwohnergemeinde kon-
trolliert die Einhaltung der Be-
dingungen und Auflagen. 
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4 Der Regierungsrat regelt das 
Verfahren. Er kann für be-
stimmte Veranstaltungen an 
Stelle der Bewilligungspflicht 
lediglich eine vorgängige Mel-
depflicht vorsehen. 

4 Der Regierungsrat regelt das 
Verfahren durch Verordnung. 
Er kann für bestimmte Veran-
staltungen an Stelle der Bewil-
ligungspflicht lediglich eine 
vorgängige Meldepflicht vorse-
hen. 

   

§  12 
Motorfahrzeugverkehr 

    

1 Waldstrassen, Waldwege 
und Waldbestand dürfen nur 
zu forstlichen Zwecken mit 
motorisierten Fahrzeugen be-
fahren werden. Vorbehalten 
bleiben die bundesrechtlichen 
Ausnahmen für militärische 
und bestimmte andere öffentli-
che Aufgaben. 

    

2 Der Regierungsrat regelt 2 Der Regierungsrat re-
gelt durch Verordnung 

   

a) weitere Ausnahmen wie Un-
terhalt von Versorgungsanla-
gen, Landwirtschaftsverkehr, 
Jagd und Wildhege; 

    

b) die Errichtung von Signalisa-
tionen und die Erstellung von 
Einrichtungen, die das unbe-
fugte Befahren mit motori-
sierten Fahrzeugen verhin-
dern; 
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 bbis) die Erstellung eines in 
elektronischer Form zu füh-
renden kantonalen Wald-
strassenplans; 

   

c) Zuständigkeiten und Verfah-
ren, einschliesslich Strafver-
folgung. 

    

§  13 
Nachteilige Nutzungen 

    

1 Die Waldweide, das Nieder-
halten von Bäumen sowie Ab-
lagerungen gehören zu den 
unzulässigen nachteiligen Nut-
zungen (Art. 16 WaG). Das 
Gleiche gilt für das Reiten und 
das Fahren abseits von Wald-
strassen und Waldwegen. 

 Prüfungsantrag 
Die Beweidung im Sinne einer 
Pflegemassnahme zur Errei-
chung von naturschützeri-
schen Zielen an besonderen 
Standorten, beispielsweise an 
Waldrändern, soll als grund-
sätzlich zulässig betrachtet 
werden. 

Zustimmung  

2 Ausnahmsweise können 
diese und andere nachteilige 
Nutzungen aus wichtigen 
Gründen durch die vom Regie-
rungsrat bezeichnete Behörde 
unter der Voraussetzung be-
willigt werden, dass sie mit 
den Zielen des Gesetzes im 
Einzelfall vereinbar sind. 

2 Ausnahmsweise können 
diese und andere nachteilige 
Nutzungen aus wichtigen 
Gründen durch die vom Regie-
rungsrat bezeichnete Behörde 
unter der Voraussetzung be-
willigt werden, dass sie mit 
den Zielen des Gesetzes im 
Einzelfall vereinbar sind. Der 
Regierungsrat regelt das Ver-
fahren durch Verordnung. 
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§  14 
Planarten und Planungsziele 

    

1 Die forstliche Planung um-
fasst den Waldentwicklungs-
plan und den Betriebsplan. 

1 Die forstliche Planung um-
fasst […] die überbetrieblichen 
Planungsinstrumente und den 
Betriebsplan. 

   

2 Sie setzt die Ziele dieses und 
anderer Gesetze um und stellt 
einen naturnahen Waldbau so-
wie die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Nachhaltig-
keit sicher. 

2  […] Die überbetrieblichen 
Planungsinstrumente und der 
Betriebsplan setzen die Ziele 
dieses und anderer Gesetze 
um und […] stellen einen na-
turnahen Waldbau sowie die 
Verwirklichung des Grundsat-
zes der Nachhaltigkeit sicher. 

   

 §  14a 
Überbetriebliche Planungsin-
strumente 

   

 1 Als überbetriebliche Pla-
nungsinstrumente gelten na-
mentlich der Richtplan, kanto-
nale und kommunale Nut-
zungsplanungen, Sachpläne 
und Dekrete, soweit sie ihrem 
Zweck entsprechend Vorga-
ben zur Waldentwicklung, Ge-
wichtung der Waldfunktionen 
und zur Abstimmung von 
raumwirksamen Tätigkeiten 
machen. 
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§  15 
Waldentwicklungsplan 

§  15 Aufgehoben.    

1 Der Waldentwicklungsplan 
gibt Aufschluss über die 
Standortverhältnisse, die 
Waldfunktionen und deren Ge-
wichtung sowie über die ange-
strebten Entwicklungen. 

    

2 Der Regierungsrat erlässt o-
der ändert den Waldentwick-
lungsplan nach der Durchfüh-
rung eines Mitwirkungsverfah-
rens. In diesem wird der Plan-
entwurf aufgelegt. Den Waldei-
gentümerinnen und Waldei-
gentümern, den Einwohnerge-
meinden und der Öffentlichkeit 
wird die Möglichkeit gegeben, 
Einwendungen zu erheben 
und Vorschläge einzureichen. 

    

3 Der Waldentwicklungsplan 
umfasst das ganze Kantons-
gebiet; er kann in regionale 
Waldentwicklungspläne unter-
teilt werden. 
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§  16 
Betriebsplan 

    

1 Der Betriebsplan konkretisiert 
die Vorgaben des Waldent-
wicklungsplans für die einzel-
nen Forstbetriebe. Er regelt 
die Pflege und Nutzung des 
Waldes näher. 

1 Der Betriebsplan konkretisiert 
die Vorgaben […] der überbe-
trieblichen Planungsinstru-
mente für die einzelnen Forst-
betriebe. Er regelt die Pflege 
und Nutzung des Waldes nä-
her. 

   

2 Er wird von den Waldeigentü-
merinnen und Waldeigentü-
mern erstellt und bedarf der 
Genehmigung durch das zu-
ständige Departement, das 
vorgängig die Stellungnahmen 
der betroffenen Einwohnerge-
meinden einholt. 

    

3 Mit der Genehmigung wird 
festgehalten, welche Elemente 
des Betriebsplans für den 
Forstbetrieb bindend sind. 

    

§  17 
Bewirtschaftungsgrundsätze 

    

1 Die Bewirtschaftung des Wal-
des ist Sache der Waldeigen-
tümerinnen und Waldeigentü-
mer. Sie trägt zu ausreichen-
der Versorgung mit Holz als 
Rohstoff und Energieträger 
bei. 
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2 Eine Bewirtschaftungspflicht 
besteht nur insoweit, als sie 
bei der Genehmigung des Be-
triebsplans festgelegt worden 
ist. 

2 Eine Bewirtschaftungspflicht 
besteht nur insoweit, als sie 
bei der Genehmigung des Be-
triebsplans beziehungsweise 
für den Privatwald und den 
nicht betriebsplanpflichtigen 
öffentlichen Wald durch Verfü-
gung festgelegt worden ist. 

   

3 Die Bewirtschaftung hat den 
Anforderungen des naturna-
hen Waldbaus zu entspre-
chen. Dazu gehören Naturver-
jüngungen, standortgerechte 
Baum- und Straucharten sowie 
die Orientierung an natürlichen 
Abläufen. 

    

4 Holzschläge und andere 
waldbauliche Massnahmen er-
fordern die Bewilligung des zu-
ständigen Forstdienstes, so-
fern sie nicht bereits im geneh-
migten Betriebsplan festgehal-
ten sind. 

    

§  20 
Zuständigkeit des Regierungs-
rates 

    

1 Der Regierungsrat regelt die 
inhaltlichen Anforderungen 
und das Verfahren für die 
forstliche Planung. 

1 Der Regierungsrat regelt die 
inhaltlichen Anforderungen 
und das Verfahren für die 
forstliche Planung durch Ver-
ordnung. 
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2 Er kann für kleinflächiges 
Waldeigentum eine verein-
fachte Betriebsplanung oder 
die gänzliche Entbindung von 
der Betriebsplanungspflicht 
vorsehen und geringfügige 
Holzschläge von der Bewilli-
gungspflicht befreien. 

    

 3 Er regelt durch Verordnung 
die Sicherstellung minimaler 
waldbaulicher Massnahmen im 
Schutzwald sowie das Verfah-
ren und die behördliche Zu-
ständigkeit zur Festlegung der 
Schutzwaldpflegebeiträge ge-
mäss § 25 und der durch die 
Nutzniessenden zu leistenden 
Beiträge gemäss § 2 Abs. 3bis. 

   

§  25 
Leistungen des Kantons 

    

1 Der Kanton entrichtet an ver-
traglich festgelegte besondere 
Leistungen der Waldeigentü-
merinnen und Waldeigentümer 
Beiträge, namentlich an 

    

a) naturschutzbedingte Nut-
zungsverzichte oder Pflege-
massnahmen; 
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b) Massnahmen zur Verhütung 
und Behebung von Wald-
schäden gemäss § 19 Abs. 
2; 

    

c) Leistungen der Forstreviere 
gemäss § 28 Abs. 1. 

c) Leistungen der Forstreviere 
gemäss § 28 Abs. 1 […] ; 

   

 d) Pflegemassnahmen zu 
Gunsten des Schutzwaldes. 

   

2 Er kann für Massnahmen und 
für die Erfüllung von Aufgaben, 
die der Walderhaltung und der 
Sicherung nachhaltiger Wald-
leistungen dienen, projektbe-
zogene oder pauschale Bei-
träge entrichten, namentlich 
für die Jungwaldpflege. 

    

3 Er kann im Weiteren Beiträge 
entrichten für Massnahmen, 
die vom Bund selbstständig o-
der in Abhängigkeit von kanto-
nalen Beiträgen unterstützt 
werden, sofern die Vorausset-
zungen nach § 24 erfüllt sind. 

    

4 Der Grosse Rat legt die 
Grundsätze für die Gewährung 
und Bemessung der Beiträge 
in einem Dekret fest. 

4 Der Grosse Rat legt die 
Grundsätze für die Gewährung 
und Bemessung der Beiträge 
[…] durch Dekret fest. 
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 5 Die Beiträge gemäss den Ab-
sätzen 1–3 sind inklusive einer 
allfälligen Mehrwertsteuer zu 
verstehen. 

   

§  26a 
Programmvereinbarungen mit 
dem Bund 

    

1 Der Regierungsrat ist im 
Rahmen der beschlossenen 
Budgetmittel und Verpflich-
tungskredite sowie der be-
schlossenen Ziele endgültig 
zuständig für den Abschluss 
von Programmvereinbarungen 
gemäss Art. 36–38 des Bun-
desgesetzes über den Wald 
(Waldgesetz, WaG) vom 
4. Oktober 1991 1). 

1 Der Regierungsrat ist im 
Rahmen der beschlossenen 
Budgetmittel und Verpflich-
tungskredite sowie der be-
schlossenen Ziele endgültig 
zuständig für den Abschluss 
von Programmvereinbarungen 
gemäss den Art. […]  36–38 
[…] WaG. 

   

  §  26b  (neu) 
Bauten und Anlagen des Kan-
tons 

Ablehnung  

  1 Der Kanton fördert die Ver-
wendung von nachhaltig pro-
duziertem Holz als Bau- und 
Werkstoff sowie als Energie-
träger bei der Planung und Er-
richtung sowie beim Betrieb ei-
gener Bauten und Anlagen. 

  

                                                   
1) SR 921.0 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/921.0/de
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  2 Bei der Beschaffung von Holz 
und Holzerzeugnissen berück-
sichtigt er die nachhaltige und 
naturnahe Waldbewirtschaf-
tung sowie das Ziel der Re-
duktion von Treibhaus-
gasemissionen. 

  

  Prüfungsantrag 
Es sei zu prüfen, ob eine ein-
fachere Formulierung von 
§ 26b möglich ist. 

Ablehnung  

§  31 
Handlungsformen der Verwal-
tung 

    

1 Kanton und Gemeinden üben 
ihre Zuständigkeiten durch 
Verfügung oder durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag aus. 

    

 1bis Der Verkehr mit den Behör-
den gemäss Absatz 1 kann in 
elektronischer Form erfolgen. 
Der Regierungsrat erlässt die 
notwendigen Ausführungsbe-
stimmungen durch Verord-
nung. 

   

2 Vertragliche Regelungen im 
Dienste des Vollzugs von Ge-
setzes- oder Verordnungsvor-
schriften können wie eine 
rechtskräftige Verfügung voll-
streckt werden. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. November 
2022 

Abweichende Anträge der 
Kommission UBV vom 
13. Januar 2023 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Der Schutz der Rechte Dritter 
muss bei allen Handlungsfor-
men gewährleistet bleiben. 

    

§  33a 
Rechtsschutz 

§  33a 
Rechtsschutz¶ 
a) Allgemeines 

   

1 Wer ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse geltend macht, 
kann innerhalb der Auflagefrist 
bei der für die Festlegung des 
Waldareals beziehungsweise 
bei der für Rodungsgesuche 
zuständigen kantonalen Be-
hörde Einsprachen gegen den 
Waldgrenzenplan beziehungs-
weise Einwendungen gegen 
Rodungsgesuche erheben. 
Vorbehalten bleibt Art. 46 
WaG. 

    

2 Diese Einsprachen bezie-
hungsweise Einwendungen 
sind schriftlich einzureichen 
und haben einen Antrag und 
eine Begründung zu enthalten. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. November 
2022 

Abweichende Anträge der 
Kommission UBV vom 
13. Januar 2023 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Wer es unterlässt, solche 
Einsprachen beziehungsweise 
Einwendungen zu erheben, 
obwohl Anlass dazu bestan-
den hätte, kann den ergehen-
den Entscheid nicht anfechten. 
Vorbehalten bleiben die Best-
immungen über die Wieder-
herstellung bei unverschulde-
ter Säumnis gemäss dem Ge-
setz über die Verwaltungs-
rechtspflege (Verwaltungs-
rechtspflegegesetz, VRPG) 
vom 4. Dezember 2007 1). 

    

4 Einsprachen und Beschwer-
den gegen den Erlass des 
Waldgrenzenplans haben nur 
aufschiebende Wirkung, wenn 
und soweit sie die Rechtsmit-
telinstanz gewährt. 

    

5 Entscheide der für die Festle-
gung des Waldareals bezie-
hungsweise für Rodungsgesu-
che zuständigen kantonalen 
Behörde können beim Regie-
rungsrat mit Beschwerde an-
gefochten werden. 

5 Aufgehoben.    

                                                   
1) SAR 271.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/271.200/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. November 
2022 

Abweichende Anträge der 
Kommission UBV vom 
13. Januar 2023 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

6 Entscheide der für die Erhe-
bung der Ausgleichsabgabe 
zuständigen kantonalen Be-
hörde können beim Spezial-
verwaltungsgericht mit Be-
schwerde angefochten wer-
den. 

    

 §  33b 
b) Beschwerdeberechtigte Or-
ganisationen 

   

 1 Die Einwendungs-, Einspra-
che- und Beschwerdeberechti-
gung von gesamtkantonalen 
und regionalen Organisationen 
richten sich nach § 4 Abs. 3 
des Gesetzes über Raument-
wicklung und Bauwesen (Bau-
gesetz, BauG) vom 19. Januar 
1993 1). 

   

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

                                                   
1) SAR 713.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 16. November 
2022 

Abweichende Anträge der 
Kommission UBV vom 
13. Januar 2023 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


